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Hinweisbekanntmachung 

Union Investment Luxembourg S.A. 

UniInstitutional Equities Market Neutral  

 

Die Union Investment Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) weist die 

Anteilinhaber des von ihr verwalteten, nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegten UniInstitutional 

Equities Market Neutral (WKN A2PFWZ / ISIN LU1966110618) auf die hiernach 

beschriebenen Änderungen, welche am 3. August 2020 in Kraft treten, hin: 

 

In der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ wird Buchstabe a) der Rubrik „Erfolgsabhängige 

Vergütung“ wie folgt angepasst. Hierbei wird insbesondere der angegebene 

Vergleichsmaßstab wie folgt geändert: 

 

Bis zum 2. August 2020 Ab dem 3. August 2020 

a) Definition der erfolgsabhängigen 

Vergütung 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die 

Verwaltung des Fonds zusätzlich zu den 

Vergütungen und Gebühren gemäß Artikel 

25 des Sonderreglements je 

ausgegebenen Anteil eine 

erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 

bis zu 20 Prozent des Betrages erhalten, 

um den die Anteilwertentwicklung am Ende 

einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus 

einer als Vergleichsmaßstab 

herangezogenen Geldmarktanlage in 

dieser Abrechnungsperiode übersteigt, 

jedoch insgesamt höchstens bis zu 3,0% 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 

des Fonds in der Abrechnungsperiode, der 

auf der Basis des kalendertäglichen Netto-

Fondsvermögens jeden Monats errechnet 

wird. Ist der Anteilwert zu Beginn der 

Abrechnungsperiode niedriger als der 

Höchststand des Anteilwertes des Fonds, 

der am Ende der fünf vorangegangenen 

Abrechnungsperioden erzielt wurde 

(nachfolgend „High Water Mark“), so tritt 

zwecks Berechnung der 

Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High 

Water Mark an die Stelle des Anteilwerts 

zu Beginn der Abrechnungsperiode. 

Existieren für den Fonds weniger als fünf 

vorangegangene Abrechnungsperioden, so 

werden bei der Berechnung des 

a) Definition der erfolgsabhängigen 

Vergütung 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die 

Verwaltung des Fonds zusätzlich zu den 

Vergütungen und Gebühren gemäß Artikel 

25 des Sonderreglements je 

ausgegebenen Anteil eine 

erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 

bis zu 20 Prozent des Betrags erhalten, um 

den die Anteilwertentwicklung am Ende 

einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus 

einer als Vergleichsmaßstab 

herangezogenen Geldmarktanlage in 

dieser Abrechnungsperiode übersteigt, 

jedoch insgesamt höchstens bis zu 3,0 

Prozent des durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des Fonds in der 

Abrechnungsperiode, der aus den 

kalendertäglichen Werten errechnet wird. 

Ist der Anteilwert zu Beginn der 

Abrechnungsperiode niedriger als der 

Höchststand des Anteilwertes des Fonds, 

der am Ende der fünf vorangegangenen 

Abrechnungsperioden erzielt wurde 

(nachfolgend „High Water Mark"), so tritt 

zwecks Berechnung der 

Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High 

Water Mark an die Stelle des Anteilwerts 

zu Beginn der Abrechnungsperiode. 

Existieren für den Fonds weniger als fünf 

vorangegangene Abrechnungsperioden, so 

werden bei der Berechnung des 
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Vergütungsanspruchs alle 

vorangegangenen Abrechnungsperioden 

berücksichtigt. Die dem Fonds belasteten 

Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von 

der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs 

abgezogen werden. 

 

Als Vergleichsmaßstab wird der EONIA 

festgelegt. Der Administrator des 

vorgenannten Vergleichsmaßstabs 

(Referenzzinssatz) ist die European Money 

Markets Institute (EMMI), Brüssel und ist 

zum Stand des vorliegenden 

Verkaufsprospektes noch nicht in das 

öffentliche Register von Administratoren 

von Referenzwerten und von 

Referenzwerten der europäischen 

Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA 

eingetragen, weil die Benchmark 

Verordnung für die 

Registrierung/Zulassung eines 

Administrators eines Referenzwertes eine 

Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2020 

vorsieht. Die Benchmark-Verordnung ist 

die Verordnung (EU) 2016/1011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei 

Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 

als Referenzwert oder zur Messung der 

Wert­ entwicklung eines Investmentfonds 

verwendet werden. Falls der 

Vergleichsmaßstab entfallen oder sich 

wesentlich ändern sollte, wird die 

Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage ei­ 

nes robusten schriftlichen Plans, in 

welchem die Maßnahmen dargelegt sind, 

die sie ergreifen wird, einen 

angemessenen anderen Index festlegen, 

der an die Stelle des genannten 

Vergleichsmaßstabs tritt. Dieser Plan liegt 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie 

in den Vertriebsländern kostenlos zur 

Einsicht bereit. 

Vergütungsanspruchs alle 

vorangegangenen Abrechnungsperioden 

berücksichtigt. Die dem Fonds belasteten 

Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von 

der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs 

abgezogen werden. 

 

Als Vergleichsmaßstab wird die Euro 

Short-Term Rate (€STR) plus 8,5 BP 

festgelegt. Der Administrator des 

vorgenannten Vergleichsmaßstabs 

(Referenzzinssatz) ist die Europäische 

Zentralbank (EZB), Frankfurt am Main.  

Falls der Vergleichsmaßstab entfallen oder 

sich wesentlich ändern sollte, wird die 

Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage 

eines robusten schriftlichen Plans, in 

welchem die Maßnahmen dargelegt sind, 

die sie ergreifen wird, einen 

angemessenen anderen Index festlegen, 

der an die Stelle des genannten 

Vergleichsmaßstabs tritt. Dieser Plan liegt 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie 

in den Vertriebsländern kostenlos zur 

Einsicht aus. 

Des Weiteren wird in der Übersicht  „Der Fonds im Überblick“ unter der Rubrik „Risikoprofil 

des Fonds“ die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte 

aller relevanten Derivate (Hebelwirkung) von 400% auf 200% des Fondsvolumens gesenkt. 

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind 

zum 3. August 2020 der aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und 

Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen 

Anlegerinformationen („wAI“) des Fonds kostenlos erhältlich.  
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Luxemburg, den 31. Juli 2020 

Union Investment Luxembourg S.A. 


